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 Veröffentlicht am 19.05.1925

Norm

AngG §27 D

Rechtssatz

Entlassung eines Angestellten, der entgegen den Bestimmungen des Dienstvertrages einem anderen Erwerbe

nachgeht und diese Nebenbeschäftigung auch während seiner Krankheit ausübt.

Entscheidungstexte

1 Ob 422/25

Entscheidungstext OGH 19.05.1925 1 Ob 422/25

Veröff: SZ 7/194

Schlagworte

SW: wichtiger Grund, vorzeitige Auflösung, Entlassungsgrund, Ende, Beendigung, Nebentätigkeit, Konkurrenz,

Erkrankung, Dienstverhältnis, Arbeitsverhältnis, Nebenerwerb
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